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58 Das Rolt Kreuz

Mann bis zum Eintritt in die Armee, Komitees für Körperpflege festgesetzt werden,

spätestens bis zum 24. Altersjahr. Bei der ^ Die über die Ergebnisse geführten Urkunden

Frau ist die obere Grenze durch den Zeit- haben Oeffentiichkeitscharakter. Der Staat
punkt ihrer Verheiratung, im Höchstfalle durch ^ ersetzt die Kosten und trägt für die Er-
das 21. Lebensjahr gegeben. Die Körper- ; Ziehung durch die Schulen und für Fachkurse

pflege wird bei der Schuljugend von der Sorge. Eine Nichtbefolgung der Vorschriften

Schule, nach ihrem Verlassen durch staatliche
^

des Gesetzes wird in ähnlicher Weise wie

oder private Institute für Körperpflege und > Versäumnisse des Schulbesuches bestraft wer-

die vom Staat anerkannten Vereine geleitet den. Die Verbände zur Körperpflege sind

werden. Nur jenen Instituten und Verei- von der Vermögenssteuer und öffentlichen

nigungen, die eine fachmännische Leitung be- Abgaben befreit. Die Gemeinden sind ver-

sitzen, wird die Berechtigung zur Ausübung pflichtet, Grundstücke und Hilfsmittel für die

erteilt werden. Die Richtlinien werden vom ^ Körperpflege zur Verfügung zu stellen. Die
Unterrichtsministerium und den Ministerien Körperpflege der im Wachstum zurückge-

für Nationalverteidigung und Gesundhcits- bliebenen Kinder wird unter ärztliche Auf-
wesen unter Mitwirkung des beratenden sicht gestellt.

?rcigsn un6 tiiàortsii.

Frage! Anläßlich einer Montblarw-Besteiguiig wurden wir in der Vallothütte <22 Personen) vom

Blitz getroffen. Ein großer Teil der Getroffenen zeigte sofort schwere Lähmungen, andere Brandwunden.

Letztere wurden sachgemäß behandelt, was aber hätte bet den Lähmungen geschehen sollen? Schnelle Hilfe

war hier nötig! die gelähmten Körperstellen (Arme und Beine) waren weiß, und so nahm ich alle meine

Kenntnisse in Massage zusammen, um das Nötige vornehmen zu können. Dieser Unfall wirst nun deutlich

die Frage auf, ob dem Samariter nicht doch die Anfangskenniniiie im Massieren beizubringen seien, damit,

sofern er bei einem Unfall allein ist, auch tatsächlich und richtig Hilfe geleistet werden kann, D, tzV.

Antwort! Ihre Massage wird in herzwärts gerichteten Retbungen mit der Hand bestanden haben.

Das genügte vollkommen und braucht nicht eist angelernt zu werden. Es wird ganz auf die Schwere der

Lähmung ankommen, ob Sie Erfolg haben werden oder nicht. Ganz leichte Lähmungen würden auch ohne

Massage gcheilt sein! schwere Lähmungen lassen sich in den Anfangsstadien, wobei der Samariter allein in

den Fall kommt, zu helfen, auch durch die ausgebildete Massage nicht beeinflussen. Ich sehe daher keimn

Grund ein, den Samaritern Massaqeunterricht erteilen zu lassen; siir erste Hilfe ist sie nicht nötig,
vr, Mir,

à à àltâià à lìosigvsràs.

Bis jetzt haben unS von 5! Zwcigvereinen nur 2ü die Berichte eingesandt, Wir
bitten Sie doch dringend, endlich einmal Ihrer Pflicht nachzukommen, und erwarten nun

umgehende Zusendung,

Die Patronats-Sektioncn von Kolonnen, die uns ihre Berichte noch nicht geschickt haben,

werden ebenfalls ersucht, nnS umgehend die Kvlonncnberichte einzusenden,

Ocis Isntrcillekretciricit.

Druck und Expedition! Genossenschasts-Buchdruckerei Bern, Neuengasse Z4.
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